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J Allgemeines 

§ l Name, Sitz, 
Rechtsform  

1) Der Wasser- und Bodenverband (Verband) führt den  Namen 

"Kalkbachgebiet" ______________________________________  

2) Er hat seinen Sitz in Stadtlohn ___________________ im 
Kreis Borken  

3) Der Verband ist eine Körperschaft öffentlichen R echts im 
Sinne des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände 
(Wasserverbandsgesetz - WVG) vom 12.02.1991 (BGBl. I S. 405)  

4) Die Postadresse des Verbandes ist identisch mit der Anschrift 
des Verbandsvorstehers.  

II Aufgabe, Unternehmen, Verbandsgebiet  

§ 2 

Aufgabe  

Der Verband hat die Aufgabe:  

1) Fließende Gewässer II. Ordnung im Sinne des Wass ergesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergeset z - LWG) 
in der jeweils gültigen Fassung zu unterhalten.  

2) Die Unterhaltung umfaßt die Erhaltung eines ordn ungsgemäßen 
Zustandes für den Wasserabfluß. Dabei sind die güns tigen 
Wirkungen des Gewässers für den Naturhaushalt und f ür die 
Gewässerlandschaft zu erhalten und zu entwickeln.  

3) Die Gesetze, Rechtsverordnungen und Richtlinien des Landes 
Nordrhein-Westfalen sind bei der Durchführung der 
Verbandsaufgaben zu beachten.  
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§ 3 
Verbandsunternehmen  

1) Unternehmen des Verbandes sind die zur Erfüllung  seiner 
Aufgabe dienenden Arbeiten an Gewässern, Anlagen an  
Gewässern, Ermittlungen und sonstigen Maßnahmen.  

2) Der Verband legt der Aufsichtsbehörde jährlich e inen 
Unterhaltungsplan vor. Der Umfang des Unterhaltungs -
planes ist mit der Aufsichtsbehörde abzustimmen.  

3) Der Verband bemüht sich, im Rahmen seiner Möglic hkeiten und soweit seine 
finanziellen Mittel dies zulassen Entwicklungskonze pte für seine 
Verbandsgewässer aufzustellen. Ein Konzept zur natu rnahen Entwicklung 
soll in erster Linie für natürlich entstandene Gewässer erstellt w erden.  

O 

§ 4 

Verbandsgebiet  

Das Verbandsgebiet umfaßt das Niederschlagsgebiet d es 
Kalkbaches. _______ ___      ___      _____________ __  

Die vom Verband zu unterhaltenden Anlagen und Fließ gewässer II. 
Ordnung ergeben sich aus der Verbandskarte, Maßstab  l : 10.000, 
und der Liste der durch den Verband zu unterhaltend en Anlagen. 
Jeweils eine Ausfertigung dieser Unterlagen werden vom 
Verbandsvorsteher und der Aufsichtsbehörde aufbewah rt. Der 
Verbandvorsteher ergänzt die Verbandskarte und die Anlagenliste 
nach Bedarf.  

III Mitgliedschaft  

§ 5 Mitglieder des 
Verbandes  

1) Verbandsmitglieder sind: 1.  

Gruppe der Erschwerer  

Eigentümer von Grundstücken und Anlagen, die die 
Gewässerunterhaltung über die bloße Beteiligung am 
natürlichen Abflußvorgang hinaus erschweren.  
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Gruppe der Gewässeranlieger  

Eigentümer von Grundstücken die direkt an das Gewäs ser 
angrenzen (Gewässereigentümer und Gewässeranlieger)  .  

Gruppe der Städte und Gemeinden  

Städte und Gemeinden, die im seitlichen Einzugsgebi et der 
zum Verbandsgebiet gehörenden Gewässer liegen.  

2) Der Verband führt ein Mitgliederverzeichnis, das  vom 
Verbandsvorsteher auf dem laufenden gehalten wird.  

IV Verbandsorgane  

§ 6 
Verbandsorgane  

Der Verband hat folgende Organe:  

Verbandsausschuß 
Verbandsvorstand  

§ 7 
Verbandsausschuß  

1) Der Ausschuß hat  8   Mitglieder. Jedes Mitglied hat einen 
Vertreter. Die Stellvertretung ist persönlich und b ei der 
Wahl festzulegen.  

2) Die Mitglieder des Ausschusses setzen sich wie f olgt zusammen:  

1.  Auf die Gruppe der Erschwerer entfallen keine    
Mitglieder.  

2.  Ruf die Gruppe der Gewässeranlieger entfallen 3    
Mitglieder.  
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3.  Ruf die Gruppe der Städte und Gemeinden entfall en 
insgesamt   5   Mitglieder.  

Diese werden, anteilig zu den im Verbandsgebiet 
liegenden Stadt-/Gemeindeflächen, wie folgt verteil t:  

Gemeinde/Stadt Stadtlohn 3 Mitglieder 
Gemeinde/Stadt Südlohn__  _2_ Mitglieder 
Gemeinde/Stadt ________-  Mitglieder  

3) Die Amtszeit des Verbandsausschusses beträgt fün f (5) Jahre. 
Sie endet jeweils zum 31. Dezember des 5. Wahljahre s .  

4) Ausscheidende Mitglieder bleiben bis zum Amtsant ritt der 
neuen Mitglieder im Amt. Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der 
Amtszeit aus, so tritt sein Stellvertreter für den Rest der 
Amtszeit an seine Stelle.  

§ 8 Aufgaben des 
Verbandsausschusses  

Der Verbandsausschuß hat folgende Aufgaben:  

1. Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder sowi e deren 
Stellvertreter,  

2. Beschlußfassung über Änderungen der Satzung, des  
Verbandsunternehmens, des Verbandsplanes oder der 
Verbandsaufgaben sowie über die Grundsätze der Gesc häfts-
politik,  

3. Beschlußfassung über die Umgestaltung und die Au flösung des 
Verbandes,  

4. Festsetzung des Haushaltsplanes sowie von Nachtr ägen,  

5. Einspruch gegen eine Zwangsfestsetzung des Haush altsplanes,  

6. Beratung des Vorstandes in allen wichtigen Angel egenheiten,  

7. Festsetzung von Grundsätzen für Dienst- und Anst ellungs-
verhältnisse und von Vergütungen und Entschädigunge n für 
Vorstandsmitglieder und Mitglieder des Verbandsauss chusses,  



-8-  

8. Beschlußfassung über Rechtsgeschäfte zwischen Vo rstands-
mitgliedern und dem Verband,  

9. Vergabe von Aufträgen, sofern hierfür nicht der Verbandsvorstand 
oder der Verbandsvorsteher zuständig ist,  

10. die Bestellung von Gutachtern oder Sachverständ igen zur 
Ermittlung der Vorteile oder Erschwernisse der Gewä sser-
unterhaltung und Beschlußfassung über die Veranlagu ngsregeln,  

11. Beschlußfassung über die Aufstellung eines Entw icklungs-
konzeptes ,  

12. Entlastung des Verbandsvorstandes,  

13. Festsetzung von Säumniszuschlägen,  

W 

14. Wahl der Schaubeauftragten.  

§ 9 Sitzungen des    

Verbandsausschusses  

1) Im Verbandsausschuß hat jedes Mitglied eine Stim me. Gewählt wird 
durch Handzeichen. Auf Verlangen eines Mitgliedes i st geheim zu 
wählen. Der Verbandsvorsteher leitet die Sitzungen des 
Verbandsausschusses. Er hat kein Stimmrecht.  

2) Der Verbandsvorsteher beruft den Ausschuß nach B edarf, mindestens 
jedoch einmal jährlich, unter Angabe der Tagesordnu ng zu 
Sitzungen ein. Die Ladungsfrist beträgt zwei Wochen . Die Ladung 
erfolgt persönlich oder durch öffentliche Bekanntma chung.  

3) Beschlußfähigkeit ist gegeben, wenn mindestens e in  
Zehntel der sich nach § 7 Abs. 2 Nr. l bis 3 ergebenden Anzahl 
der Ausschußmitglieder anwesend ist.  

4) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlußunfähigkeit  zurückgestellt 
worden und wird der Ausschuß zur Behandlung des sel ben 
Gegenstandes erneut geladen, so ist er ohne Rücksic ht auf die Zahl 
der Erschienenen beschlußfähig, wenn darauf in dies er Ladung 
hingewiesen worden ist.  

5) Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. St immengleichheit 
gilt als Ablehnung.  
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§ 10 

Mitgliederversammlung  

1) Die Verbandsmitglieder der Gruppe nach § 7 Abs. 2 Nr. l 
(Erschwerer; und Abs. 2 ( Gewässeranlieger ) wählen aus ihrer 
Mitte in einer Mitgliederversammlung die Ausschußmi tglieder.  

2) Jedes Verbandsmitglied hat das Recht an den Sitz ungen 
teilzunehmen und mitzustimmen. Jedes Verbandsmitgli ed hat 
eine Stimme. Eine Vertretung ist zulässig. Der 
Verbandsvorsteher kann eine schriftliche Vollmacht fordern .  

3) Die Verbandsmitglieder der Gruppe der Erschwerer wählen die 
Ausschußmitglieder aus ihrer Mitte. Gewählt ist, wer die 
meisten der abgegebenen Stimmen erhalten hat. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das vom Wahlleiter zu ziehende 
Los. Gewählt wird durch Handzeichen. Auf Verlangen eines 
Mitgliedes ist geheim zu wählen.  

4) Für die Wahl der Ausschußmitglieder der Gruppe der Gewässer 
anlieger gilt Abs. 3 entsprechend.  

5) Die Ausschußmitglieder der Gruppe der Städte und  Gemeinden 
im seitlichen Einzugsgebiet werden durch die jeweil igen 
Städte und Gemeinden bestimmt und in den Verbandsau sschuß 
entsandt.  

6) Der Verbandsvorsteher leitet die Sitzungen der M it-
gliederversammlungen und die Wahlhandlungen. Wenn e r selbst 
Verbandsmitglied ist, hat er Stimmrecht. Er unterri chtet die 
Verbandsmitglieder über die Angelegen heiten des Verbandes.  

7) Der Verbandsvorsteher lädt die Verbandsmitgliede r mit 
zweiwöchiger  Frist zu der Mitgliederversammlung. Die 
Einladung kann durch öffentliche Bekanntmachung erf olgen.  

8) Um das Eigentum streitende Personen sind stimmbe rechtigt. Sie 
können nur einheitliche Erklärungen abgeben.  

9) Das Ergebnis der Wahl ist der Aufsichtsbehörde anzuzeigen.  
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§ 11 
Verbandsvorstand  

1) Der Verbandsvorstand besteht aus:  

- einem Verbandsvorsteher,  

- einem stellvertretenden Verbandsvorsteher, welche r 
gleichzeitig erstes (1.) ordentlichens Vorstandsmit glied 
ist,  

-    4     ordentlichen Vorstandsmitgliedern  

Jedes ordentliche Vorstandsmitglied hat einen persö nlichen 
Stellvertreter.  

2) Der Verbandsausschuß kann den Personenkreis best immen, aus dem 
der Vorstand zu wählen ist. Ausschußmitglieder könn en nicht 
gleichzeitig Vorstandsmitglieder sein. Das Ergebnis  der Wahl 
ist der Aufsichtsbehörde anzuzeigen.  

3) Die Amtszeit des Verbandsvorstandes beträgt fünf  (5) Jahre. 
Sie endet jeweils zum 31.12. des 5. Wahljahres.  

4) Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig;  sie können 
für die Wahrnehmung ihres Amtes eine Entschädigung erhalten.  

5) Der Verbandsvorsteher erhält eine jährliche Aufw andsent-
schädigung.  

§ 12 Sitzungen des 

Vorstandes  

1) Der Verbandsvorsteher beruft den Vorstand nach B edarf, 
mindestens jedoch einmal jährlich, mit zwei  Wochen Frist, zu 
Sitzungen ein.  

2) Im Verbandsvorstand hat jedes Mitglied eine Stim me. 
Beschlußfähigkeit ist erreicht, wenn mindestens die  Hälfte 
der Vorstandsmitglieder, mindestens aber drei der 
stimmberechtigten Mitglieder, zu den Sitzungen anwe send sind. 
Für den Fall der Beschlußunfähigkeit gelten die Reg elungen für 
den Verbandsausschuß entsprechend.  

3) Der Verbandsvorsteher leitet die Sitzungen des V orstandes.  

4) Beschlüsse werden mit Stimmehrheit gefaßt. Stimm gleichheit 
gilt als Ablehnung.  
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§ 13 Geschäfte des 
Vorstandes  

1) Der Vorstand leitet den Verband nach Maßgabe des  
Wasserverbandsgesetzes und der Verbandssatzung in Überein-
stimmung mit den von dem Verbandsausschuß beschloss enen 
Grundsätzen. Ihm obliegen alle Geschäfte, zu denen nicht durch 
Gesetz oder Satzung der Verbandsausschuß zu berufen  ist, 
insbesondere:  

1. die Aufstellung des Haushaltsplanes und seiner N achträge,  

2. die Aufstellung der Jahresrechnung,  

3. die Aufstellung des jährlichen Unterhaltungsplanes,  

4. die Aufstellung von Entwicklungskonzepten,  

5. die Aufnahme von Darlehen und Kassenkrediten,  

6. die Einstellung und Entlassung von Dienstkräften ,  

7. die Entscheidung in Rechtsmittelverfahren,  

8. die Vergabe von Rufträgen bis zu einer Höhe von  
3O.OOOT00 DM,  

9. die Festsetzung etwaiger Schadensersatzleistungen,               

10. die Aufstellung der Veranlagungsregeln.  

§ 14 Geschäfte des 
Verbandsvorstehers  

O1
 

ĵ      1) Dem Vorsteher obliegen alle Geschäfte de s Verbandes, zu denen 
nicht der Vorstand oder der Ausschuß berufen ist (G eschäfte der 
laufenden Verwaltung).  

2) Der Vorsteher erteilt Aufträge bis zu einer Höhe  von 
3.ooo.oo  DM. 

3) Der Vorsteher vertritt den Verband gerichtlich u nd außer-
gerichtlich. Die Aufsichtsbehörde erteilt den 
vertretungsbefugten Personen eine Bestätigung der V er-
tretungsbefugnis .  

4) Der Vorsteher übt die Dienstaufsicht gegenüber d en Bediensteten 
des Verbandes aus.  

5) Der Vorsteher unterrichtet die übrigen Verbandsm it glieder 
über die Angelegenheiten des Verbandes. Bei wichtigen 
Geschäften ist ein Beschluß des zuständigen 
Verbandsorganes herbeizuführen.  
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V Haushalt, Beiträge  

§ 15 

Haushaltsplan  

1) Der Haushaltsplan ist rechtzeitig vor dem Beginn des 
Haushaltsjahres durch den Vorstand aufzustellen. De r 
Verbandsausschuß stellt für jedes Haushaltsjahr den  
Haushaltsplan fest. Der Haushaltsplan muß in Einnah me und 
Ausgabe ausgeglichen sein. Haushaltsjahr ist das Ka lenderjahr. 
Bei Bedarf ist die Rufstellung von Nachträgen zuläs sig.  

2) Der Haushaltsplan und etwaige Nachträge sind der  Auf-
sichtsbehörde mitzuteilen. Hinsichtlich des Gesamtb etrages 
der aufzunehmenden Kassenkredite bedarf der Haushal tsplan der 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde.  

3) Sämtliche Einnahmen des Verbandes dürfen, soweit  sie  

keine andere Zweckbestimmung haben, nur verwandt we rden, um 
die Ausgaben zu bestreiten und die Verbindlichkeite n 
abzudecken.  

4) Nicht planmäßige Ausgaben, die im Haushaltsplan nicht oder 
noch nicht festgesetzt sind, können, sofern der Ver band dazu 
verpflichtet ist oder durch einen Aufschub erheblic he 
Nachteile zu befürchten sind, durch den Vorsteher a ngewiesen 
werden. Die Anweisung ist vom Vorsteher und einem w eiteren 
ordentlichen Vorstandsmitglied zu unterzeichnen. De r Vorstand 
stellt im laufenden Haushaltsjahr für die nicht pla nmäßigen 
Ausgaben unverzüglich einen Nachtragshaushalt auf u nd legt 
ihn dem Ausschuß zur Beschlußfassung vor.  

5) Als Anlage ist dem Haushaltsplan eine Aufstellun g über 
Rücklagen und eine Übersicht über Verbindlichen des  Verbandes 
beizufügen.  

§16 Rechnungslegung und 

Prüfung  

1) Der Vorstand stellt im ersten Viertel des neuen Rech-
nungsjahres die Jahresrechnung über alle Einnahmen und 
Ausgaben des vergangenen Rechnungsjahres gemäß dem Haus-
haltsplan auf.  
Das Rechnungsjahr ist der Zeitraum zwischen dem 01. 01. und 
31.12. eines jeden Jahres.  

2) Die Prüfung der Jahresrechnung erfolgt durch das  Rech-
nungsprüfungsamt der Aufsichtsbehörde.  
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3) Der Vorsteher gibt der Prüfstelle den Auftrag zu  prüfen, ob  

- der Haushaltsplan eingehalten ist,  

- die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechn erisch 
vorschriftsmäßig begründet und belegt sind,  

- bei den Einnahmen und Ausgaben nach den geltenden  
Vorschriften verfahren ist,  

- die Vorschriften über Verwaltung und Nachweis des  
Vermögens und der Schulden eingehalten sind.  

4) Die Prüfstelle leitet ihren Prüfbericht dem Vors teher und der 
Aufsichtsbehörde zu.  

§ 17 
Verbandsbeiträge  

1) Die Verbandsmitglieder sind verpflichtet, dem Ve rband 
Beiträge zu leisten, soweit dies zur Erfüllung sein er 
Aufgaben erforderlich ist.  

2) Der Verband kann die Verbandsbeiträge in Form vo n Geld 
(Geldbeiträge) oder von Sachen, Werken, Diensten od er anderen 
Leistungen (Sachbeiträgen) erheben.  

3) Verbandsbeiträge sind öffentliche Abgaben. Sie r uhen als 
öffentliche Last auf den Grundstücken, Bergwerken u nd Anlagen, 
mit denen die dinglichen Verbandsmitglieder an dem Verband 
teilnehmen.  

§ 18 

Beitragsverhältnis  

1) Die gesamten Aufwendungen des Verbandes zur Durc hführung 
seiner Rufgaben werden auf die Verbandsmitglieder u mgelegt.  

2) Es wird nach drei Beitragsgruppen unterschieden:  

1. Verbandsmitglieder, die die Unterhaltung über di e bloße 
Beteiligung am Abflußvorgang hinaus erschweren 
(Erschwerer),  

2. Gewässeranl leger,  

3. Gemeinden im seitlichen Einzugsgebiet.  
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3) Der von den Erschwerern zu zahlende Geldbetrag w ird  

vorab als vom Hundertsatz des Gesamtaufwandes festg elegt und 
auf die einzelnen Erschwerer nach dem Maß der Ersch wernis 
umgelegt.  

4) Die von den Gewässeranliegern zu zahlenden Geldb eträge werden 
durch Sachleistungen abgegolten. Die Sachleistungen  bestehen 
aus der Erfüllung der Pflichten nach § 21; insbeson dere der 
Beseitigung des Räumgutes.  

5) Der Restbetrag, nach Abzug der Beiträge der Ersc hwerer und nach 
Abzug von Finanzierungshilfen des Landes, wird auf die 
Gemeinden im Verhältnis der Flächeninhalte der zum Verband 
gehörenden Grundstücke umgelegt.  

§ 19 Hebung der 
Verbandsbeiträge  

1) Der Verbandsvorsteher erhebt die Verbandsbeiträg e auf  

der Grundlage des für das Mitglied geltenden Beitra gsmaßstabes 
durch einen Beitragsbescheid. Im Beitragsbescheid i st auch auf 
die Zahlstelle und die Zahlungsfrist hinzuweisen. E r ist mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.  

2) Gegen den Beitragsbescheid kann innerhalb eines Monats 
Widerspruch eingelegt werden. Darauf ist im Beitrag sbescheid 
hinzuweisen. Über den Widerspruch entscheidet der V orstand.  

3) Wird der Widerspruch zurückgewiesen, ist gegen d en Bei-
tragsbescheid des Verbandes die Klage zulässig. Sie  ist 
innerhalb eines Monats nach Zustellung des Widerspr uchs-
bescheides beim Verwaltungsgericht zu erheben.  

4) Für nicht rechtzeitig entrichtete Beitragszahlun gen können 
Säumniszuschläge erhoben werden.  

5) Der Verbandsvorsteher führt ein Beitragsbuch, au s dem die zu 
zahlenden Beiträge und ihre Ermittlung hervorgehen.  Das 
Beitragsbuch steht jedem Beitragspflichtigen zur Ei nsicht zur 
Verfügung. Es wird vom Verbandsvorsteher auf dem la ufenden 
gehalten.  

6) Widerspruch und Klage haben keine aufschiebende Wirkung. Wenn 
sie Erfolg haben, sorgt der Vorsteher für den nacht räglichen 
Ausgleich.  
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§ 20 Ermittlung der 

Erschwernisse  

1) Das Maß der Erschwernisse für die Unterhaltung d er 
Verbandsgewässer wird vom Verband ermittelt. Er kan n sich 
hierzu eines oder mehrerer Sachverständiger bediene n, die dem 
Verband nicht angehören.  

2) Die Ermittlungen nach Abs. l werden in den Veran lagungsregeln 
festgehalten. Die Veranlagungsregeln sind als Anlag e zur 
Satzung zu erlassen. Sie sind nach Bedarf, späteste ns alle fünf 
(5) Jahre zu überprüfen.  

VI  Pflichten der Verbandsmitglieder  

§ 21 Pflichten im Interesse 

der Gewässerunterhaltung  

1) Anliegergrundstücke dürfen nur so bewirtschaftet  
werden, daß die Unterhaltung der Verbandsgewässer n icht 
beeinträchtigt wird.  

2) Die vom Verband Beauftragten sind jederzeit bere chtigt, die 
im Verbandsgebiet gelegenen Grundstücke zu betreten  und zu 
benutzen, soweit dies für die Durchführung der 
Verbandsaufgaben erforderlich ist. Die Betretung un d 
Benutzung von gewerblichen Betriebsgrundstücken, Ga rten-
grundstücken und sonstige mit Einfriedungen versehe n und 
verschlossenen Grundstücken ist vorher anzukündigen . Dies 
gilt nicht für landwirtschaftlich genutzte Grundstü cke. 
Entstehen durch die Benutzung der Grundstücke dem B etroffenen 
unmittelbare Vermögensnachteile, kann er einen Ausg leich 
verlangen.  

3) Als Weide genutzte Grundstücke sind einzuzäunen.  Der Zaun 
muß mindestens einen Abstand von 80 cm  zur oberen 
Böschungskante haben. Dies gilt ebenso für andere E in-
friedungen und Anlagen im Sinne der Bauordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (BauO NW). Viehtränken, Übergän ge und 
ähnliche Anlagen sind so zu unterhalten, daß sie da s 
Verbandsunternehmen nicht behindern.  

4) Der Abstand von Ackerflächen oder sonstigen inte nsiv 
landwirtschaftlich genutzten Flächen zum Gewässer m uß 
mindestens 100 cm  zur oberen Böschungskante betragen.  

5) Der Verband kann einen größeren Abstand der Nutz ung der an die 
Gewässer angrenzenden Flächen verlangen, wenn dies zum Schutz 
der Gewässer erforderlich ist. Die Aufsichtsbehörde  ist über 
das Vorhaben zu informieren.  
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6) Die Eigentümer der Anliegergrundstücke sind verp flichtet, das 
oberhalb der Böschung abgelagerte Räumgut zu beseit igen bzw. 
beseitigen zu lassen.  

7) Das Räumgut ist bis zur Wasserschau  eines jeden Jahres 
zu beseitigen. Der Verbandsvorsteher kann im Einzel fall 
die Frist verlängern.  

8) Der Ausschuß kann Sonderregelungen bezüglich der  Räum-
gutbeseitigung beschließen.  

9) Die Inhaber von Rechten und Befugnissen haben zu  
dulden, daß die Ausübung vorübergehend behindert od er 
unterbrochen wird, soweit es zur Durchführung des 
Verbandsunternehmens erforderlich ist.  

§ 22 

Auskunftspflicht/Verschwiegenheitspflicht  

1)  Die Verbandsmitglieder sind verpflichtet, dem V erband auf 
Verlangen Auskünfte, die für die Beurteilung der mi t der 
Mitgliedschaft verbundenen Rechte und Pflichten erh eblich 
sind, zu erteilen. Die Verbandsmitglieder können di e Vorlage 
einer entsprechenden Bescheinigung verlangen.  

2)  Unter Abs. l fallen auch Personen, die ohne Ver bandsmitglied 
zu sein, zur Beitragsleistung herangezogen werden.  

3)  Vorstandsmitglieder, Mitglieder des Verbandsaus schuses und 
andere Personen, die über die Verbandsgeschäfte inf ormiert 
sind, haben über die ihnen bekanntwerdenden Tatsach en und 
Rechtsverhältnisse Stillschweigen zu bewahren. Im übrigen 
bleiben die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensg esetzes 
über die Verschwiegenheit unberührt.  

§ 23 

Ordnungsrecht  

1) Die Mitglieder des Verbandes und die Besitzer de r zum Verband 
gehörenden Grundstücke und Anlagen haben die auf Ge setz und 
Satzung beruhenden Anordnungen zur Durchführung des  
Verbandsunternehmens zu befolgen.  

2)  Kommt das Verbandsmitglied den Anordnungen nich t innerhalb der 
gesetzten Frist nach, so ist der Vorsteher zur Ersa tzvornahme 
oder zur Verhängung eines Zwangsgeldes berechtigt. Das 
Verwaltungsverfahrensgesetz und das 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz finden Anwendung.  
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VII  Satzungsänderungen  

§ 24 Änderung 

der Satzung  

1)  Zuständig für Beschlüsse über die Änderung der Satzung ist 
der Verbandsausschuß.  

2)  Für Beschlüsse zur Änderung der Satzung ist die  Mehrheit der 
anwesenden Stimmen erforderlich. Die Änderung der A ufgabe des 
Verbandes bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln d er 
anwesenden Stimmen. Die Änderung der Satzung bedarf  der 
Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Sie ist von  der 
Aufsichtsbehörde öffentlich bekanntzumachen.  

§ 25 Satzungsänderung 

durch die Aufsichtsbehörde  

Die Aufsichtsbehörde kann die Änderung der Satzung fordern. Kommt 
der Verband dieser Forderung innerhalb einer bestim mten Frist 
nicht nach, kann die Aufsichtsbehörde die Satzung ä ndern.  

VIII  Verbandsschau  

§ 26 Verbandsschau, 

Schaubeauftragte  

1)  Die Verbandsgewässer und sonstigen nach § 3 zum  
Verbandsunternehmen gehörenden Anlagen sind mindest ens 
einmal im Jahr zu schauen.  

2)  Die Verbandsschau wird durch Beauftragte des Ve rbandes 
(Schaubeauftragte) durchgeführt.  

3)  Der Verbandsvorsteher bestimmt Zeit und Ort der  Verbandsschau. 
Die Schaubeauftragten, die Rufsichtsbehörde, das zu ständige 
Staatliche Umweltamt, die Städte und Gemeinden und die 
Landwirtschaftskammer sind mit zweiwöchiger Frist z u laden.  

4)  Das Ergebnis der Verbandsschau ist in einer Nie derschrift 
festzuhalten. Diese ist von den Schaubeauftragten z u 
unterzeichnen und der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis  zu geben.  



-18-  

5)  Der Verbandsvorsteher veranlaßt die Beseitigung  der 
festgestellten Mängel.  

§ 27 
Behördenschau  

Die Verbandsschau kann entfallen, wenn die Aufsicht sbehörde 
eine Schau der Gewässer durchführt.  

IX Bekanntmachungen  

§ 28 Öffentliche 
Bekanntmachungen  

1)  Die Bekanntmachungen des Verbandes sind unter A ngabe der 
Bezeichnung des Verbandes vom Vorsteher oder einem anderen 
Bevollmächtigten zu unterzeichnen. Bekanntgemacht w ird in den 
im Verbandsgebiet erscheinenden Tageszeitungen  

M ü n s t e r l a n d z e i t u n g  

2)  Für die Bekanntmachung von Karten, Plänen und Z eichnungen 
genügt die Angabe des Ortes, an dem die Unterlagen zur Einsicht 
ausgelegt worden sind.  

X Aufsicht  

§ 29 

Aufsichtsbehörde  

1) Der Verband unterliegt der Rechtsaufsicht durch den 
Oberkreisdirektor Borken in Borken.  
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§ 30 Informationsrecht 

der Aufsichtsbehörde  

1)  Die Aufsichtsbehörde ist, auf ihr Verlangen, üb er die 
Angelegenheiten des Verbandes zu unterrichten. Ihr ist 
Einblick, in die Unterlagen des Verbandes zu gewähr en.  

2)  Die Aufsichtsbehörde ist unter Angabe der Tages ordnung zu den 
Sitzungen der Verbandsorgane einzuladen. Ihrem Vert reter ist 
auf Verlangen das Wort zu erteilen.  

§ 31 Zustimmung zu 

Geschäften  

1)  Für die folgenden Geschäfte ist die Zustimmung der 
Aufsichtsbehörde erforderlich:  

1. zur unentgeltlichen Veräußerung von Vermögensgeg en-
ständen,  

2. zur Aufnahme von Darlehen, die über (10 % des Haus-
haltsvolumens  ) hinausgehen,  

3. die Übernahme von Bürgschaften, zu Verpflichtung en aus 
Gewährverträgen und zur Bestellung von Sicherheiten ,  

4. zu Rechtsgeschäften mit einem Vorstandsmitglied  
einschl. der Vereinbarung von Aufwandsentschädigung en.  

2)  Die Zustimmung ist auch zu Rechtsgeschäften erf orderlich, die 
einem der in Abs. l genannten Geschäfte wirtschaftl ich 
gleichkommen.  

3)  Zur Aufnahme von Kassenkrediten genügt die allg emeine 
Zustimmung mit Begrenzung auf einen Höchstbetrag.  

4)  Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn die Aufsi chtsbehörde 
nicht innerhalb eines Monats auf die schriftliche A nzeige des 
Verbandes ihre Zustimmung versagt. Die Frist kann i n 
Einzelfällen um einen Monat verlängert werden.  
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XJ Schlußbestinmungen  

§ 32 

Inkrafttreten  

1. Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma chung im 
Amtsblatt für den Kreis Borken in Kraft. Gleichzeit ig tritt 
die Satzung vom  7.11.1966 ____ außer Kraft.  

2. Die vom Ausschuß des Wasser- und Bodenverbandes  
"Kalkbach^ebiet" in Stadtlohn    in seiner Sitzung am 
25.03.1996 ___ beschlossene Satzung wird gemäß § 58 des 
Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände 
(Wasserverbands-gesetz - WVG -) vom 12.02.1991 (BGB l. I S. 405) 
aufsichtsbehördlich genehmigt und gemäß §§ 58 und 6 7 WVG 
öffentlich bekanntgemacht.  

Borken,  

Der Oberkreisdirektor  
als Untere staatliche Verwaltungsbehörde  
des Kreises Borken  

(Pingel)  


